
 Seite 1 von 3 

Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/23 Liegenschaftsamt 232/041/2014 
 
Aufstellen von Schaukästen in Tennenlohe an der bes tehenden Schaukastenanlage 
für Vereine und Verbände; 
hier: Fraktionsantrag von Frau StRin Grille und Her rn StR Jarosch Nr. 223/2013 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 

11.03.2014 Ö Beschluss vertagt 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 

01.04.2014 Ö Beschluss angenommen mit Änderungen 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Bürgermeister- und Presseamt, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung, Bauaufsichtsamt  
 
 
 

I. Antrag 
Der Sachbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. 
Der Fraktionsantrag Nr. 223/2013 ist damit bearbeitet.  
Im Übrigen wird die Verwaltung beauftragt, wie in der Beschlussvorlage vorgeschlagen zu verfah-
ren.  
 
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen  

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Beibehaltung des derzeitigen optischen Zustands der Grünfläche auf dem städtischen Grund-
stück Fl.Nr. 591/7, Gemarkung Tennenlohe, bzw. Vermeidung der Beeinträchtigung des Er-
scheinungsbildes durch die Errichtung eines „Schaukastenriegels“.  
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen  
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Auf der bestehenden Grünanlage sollen keine weiteren Schaukästen aufgestellt werden.  
 

3. Prozesse und Strukturen  
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Auf einer Teilfläche von ca. 220 qm des städtischen Grundstücks Fl.Nr. 591/7, Gemarkung 
Tennenlohe, wurde eine Grünfläche angelegt.  
 
Am südlichen Rand der Grünanlage stehen insgesamt sieben Schaukästen. Der große Schau-
kasten wird für (amtliche) Bekanntmachungen der Stadt genutzt. Die sechs anderen bauglei-
chen Schaukästen werden von diversen Vereinen, Parteien und Verbänden aus Tennenlohe 
genutzt. Es konnte nicht geklärt werden, wann und von wem die Schaukästen aufgestellt wur-
den. Die Nutzung der vorhandenen Schaukästen wird von der Verwaltung bereits seit langer 
Zeit geduldet; die Nutzung erfolgt unentgeltlich. 
 
Seit längerem wird von Vereinen bzw. Parteien der Wunsch geäußert, weitere Schaukästen 
aufzustellen. Die Verwaltung ist der Auffassung, dass auf der Fläche nicht noch mehr Schau-
kästen aufgestellt werden sollten. Weitere Schaukästen würden die Anlage wie ein Zaun ab-
schirmen und das Grundstück in seinem Gesamteindruck optisch spürbar beeinträchtigen. 
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Die Verwaltung bietet deshalb an, den großen städtischen Schaukästen mitzunutzen, da dieser 
aufgrund seiner Größe selten vollständig belegt ist. Die Koordination erfolgt über den Ortsbei-
rat (OBR). Dieses Angebot wurde bereits in der OBR-Sitzung am 14. November 2013 diskutiert 
und von den anwesenden Interessenten und OBR-Mitgliedern positiv aufgenommen.  
 
Darüber hinaus bittet die Verwaltung, dass die übrigen Schaukästen der Vereine, Parteien und 
Verbände selbstständig mit anderen Interessenten geteilt werden. 
 
Durch diese Vorgehensweise könnte auch zukünftig gewährleistet werden, dass auf Mietzah-
lungen, die grundsätzlich für private Nutzungen von Grundstücken entstehen, verzichtet wer-
den kann. 
 

4. Ressourcen   
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen:  Anlage 1: Fraktionsantrag Nr. 223/2013 vom 28. Oktober 2013  
  Anlage 2: Lageplan 
  Anlage 3: Fotos vom 14. August 2013 
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 
11.03.2014 
 
Protokollvermerk:  
Auf Wunsch von Frau Stadträtin Grille wurde der TOP vertagt. 
Es soll zuerst eine Ortsbesichtigung durchgeführt werden.  
 
Ergebnis/Beschluss:  
vertagt  
 
 
gez. Dr. Balleis gez. Weber      
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
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Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 
01.04.2014 
 
Protokollvermerk:  
Aufgrund der Ortsbesichtigung schlägt Herr berufsmäßiger StR Weber vor, den Beschlusstext wie 
folgt zu ändern: 
 
„Die Stadt- und Vereinsschaukästen werden einheitlich entlang der vor Ort befindlichen Garagen-
rückseite aufgestellt, bzw. dorthin versetzt. Die Garagenrückseiten werden begrünt. Die Kosten für 
die Versetzung trägt die Stadtverwaltung. 
Grundsätzlich soll für alle privaten Schaukästen zukünftig stadtweit einheitlich eine jährliche Pacht 
in Höhe von jeweils 60 Euro pro Standort erhoben werden. 
Drei zusätzliche Schaukästen werden neu errichtet. Die Kosten für Aufstellung und Unterhalt der 
neu zu errichtenden Schaukästen tragen die jeweiligen Nutznießer." 
 
Dieser Änderung stimmen die Ausschussmitglieder einstimmig zu.   
 
Ergebnis/Beschluss:  
Der Sachbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. 
Der Fraktionsantrag Nr. 223/2013 ist damit bearbeitet.  
Im Übrigen wird die Verwaltung beauftragt, wie in der Beschlussvorlage vorgeschlagen zu verfah-
ren. 
Die Stadt- und Vereinsschaukästen werden einheitlich entlang der vor Ort befindlichen Garagen-
rückseite aufgestellt, bzw. dorthin versetzt. Die Garagenrückseiten werden begrünt. Die Kosten für 
die Versetzung trägt die Stadtverwaltung. 
Grundsätzlich soll für alle privaten Schaukästen zukünftig stadtweit einheitlich eine jährliche Pacht 
in Höhe von jeweils 60 Euro pro Standort erhoben werden. 
Drei zusätzliche Schaukästen werden neu errichtet. Die Kosten für Aufstellung und Unterhalt der 
neu zu errichtenden Schaukästen tragen die jeweiligen Nutznießer.  
 
mit 14  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Aßmus gez. Weber 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 




